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für die Stadt QlevaL.

I. Srganiation der MarFtvrdnung.

A. aRarktptäe und ^SarRfjeit.
§ 1. 3uln Dartthande sind in Neval folgende Plätze 

und Stellen bestimmt: .
1 ) der große Markt vor dem Rathhausea 3'

2 ) der Plat hinter dent Waagehause;

3)der6itdegeng;
4)~b€r :

3 5^ ber Fischmarkt vor dem Gebäude bei Gasanstalt und der 
Tischgraben;

4 X) die Pläte vor ber Schmiede, Karri- und ße()mpfortc;

¥) ber ruffifd^e Martt und ber angrenzende Plat an ber

Promenade 3nnfd)en ber Mündung ber ®onfior= und großen 

Dörptf^en Straße;

^-bet^W^iiifeßeu^w-^Ue^uiber-  ̂ dem
GahlubctsehenHause_andeMervschentrase.—

§ 2. Die 5(bßa(tung ber 9)lärfte ist nicht auf bestimmte 
Tage bcfif)räntt. tmi' beul дго^еп-^пг^—г^-Ьег ЭИогй- 
verMfr-au Snnn^-uttb ^o^e» gefttagen -nießt geftatUL

§ 3. Die 9)?ad^eit beginnt auf ben im § 1 unter ben 
Bunkten 1, 2, ¥ К unb genannten Plätzen während ber 

dunklen Iahreszeit, b. V vom 1. September bi§ $um 1. März, 

um 7 Uhr Morgens, in bien übrigen Monaten um 6 Uhr 
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Morgens und bauert bis 12 Ul)r Mittags. 2luf dem groszen 
s))lartt wird Eröffnung unb @d)luß des $?arfti)anbelS burd) 

Aufhissen unb Herablassen der Marktfahne angezeigt. 2luf ben< 
unter den Punttex \ $ unb. 8 des § 1 genannten Pltzen 

finbet der 3)iarttverfef)r auc in den 9ia^mittaggftunben statt.

В. ЖаШшаагсп.
§ 4. 'Sic SBaarcn, roeldje auf ben 93?arftp(ä^cn feilgeboten 

werden dürfen, sind bic im Art. 5 be5 „9ieglemeutS für bie 
^anbclio- unb Gewerbesteuer" genannten. In Reval tonnen 
insbesondere verfaust werden:
1).uf, dem xyoszen Markt; Victualienand Grzeitguisje der 

‘' *■/'* ‘f * .; bäu^i$en^auSinoh№^ ‘ousscticstich-dutpLaablen • 

).ay 2) auf dem Blat; hinter dem Waagehause: Brod;

л - un .(^ilbegangc un^-auf dem zwischen dem Alexander-
7 -z.' ;y^_-;v,-^muafium unb dem Gahlnbäctschen Hause: Leeren,

A‘ A4 l //Obst, Blumen, unb-дшшфег-tt ^yif^e;

'■ ./ *"' 4)-aup dem ©rüumarft: Gemüse, und inder- Beit- wn
/ * * b • * у' ■ 1 л jonemhor htS uttn 1 9(m1(/cicic;ep.те. , 8+9 - Nutti *. REt п*г*г1
• --N-- 4 А к / \ I • • •
tuc,-y- )/auf ^em Uiscmarkt unb im Vischgraben: Viscej

2 -pZu Ä - , ^)*^>ic ф(а^е vor der @d)miebc=, Karri- unb Lehmpforte sind

lZr ./.0 M gleichfalls gum Verkauf non Lebensmitteln, aber auch von
/nfK /,..6. Z Bau- unb Brennholz, Heu, Stroh, größeren Quantitäten 

/14,/. Getreide :c., beggleidjen zum Standorte für diejenigen 
nicht 3U ben Landleuten gehörigen Verfäufer bestimmt, 

welche Dbst unb sonstige Victualien, insbesondere vom
, Wagen, feilbieten;

$ 7} bei russische Markt unb der Plat; an-derPremenede grob 

f$en der Gonsior- unb großen Dörptschen Straße sind 
^auptfä^lid) für ben $röbelf)anbet mit bem im „9teglc> 

ment für bie Sanbclg» unb Gewerbesteuer" genannten 
Gegenständen beftimmt.;; . •

§ 5. Das Feilhalten unb der Berkauf der im § 4 be л_у 
jci^neten Marktwaaren ist innerhalb des städtischen Weichbildes . .,/7^ 
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auf bcn Strafen, Erottoirs und anderen hierzu nicht bestimmten 
Orten verboten. 9?ur ©фтапЬ und Butter darf in 

den Straßen verkauft werden, -5 .

§ 6. Alle auf ben Mrkt дсЬгаф1еп Lebensmittel müssen 
in gesundem guten Zustande, reif, unverfälscht und ипдепп|ф1, 

311m Verfauf gestellt werden.
§ 7. ©ап^Пф verboten im |1аЬН|'феп ЗВе1фЬт£Ьс ist der 

Verfauf
1) der Singvögel und des Wildes mäljrenb der Hegezeit;
2) der Fischbrut. Unter ^if^brut wird verstanden: 2(al

• und Йаф§ unter 18 Zol; ЗЗгафё, ^еф( und Sandart 
unter 12 30И; Quappe, @ф1е!е und ©фпаре! (Sig) 

unter 8 30П; Butte, ^8arfф unb $агаи|фе unter 6 3°^ 

Vänge, gemessen von der Sфnauзfpiiзc bis zum Sфwanз« 
floszende;

3) der ^фе зиг батфзей. darf шф1 feilgeboten werben: 

im Januar — Quappe; im £№3 — §сф! unb 8афЗ; 
im 9lpril — $аг)ф, $аи1Ьаг[ф, 5афё unb Sandart; 
im Mai — ®гафё; im Juni — $агап[фс unb Sфleie; 

October bis Februar — @фпйрс1 (Sig);
4) der Krebse unter 4 Zoll Vänge unb дйпзКф in der 3cit 

vom 1. October bis 5um 30. April.

C. aNlarütverfitefir.

§ 8. Den Berfäufern wird фг Standplatz non ben städti- 

(феи Marftvögten 4-§16) angewiesen. Die 9lufftellung 
der 3U Markte деЬгаф!еп Lebensmittel unb sonstigen Erzeugnisse 
bc§ Landes findet in der 9lrt statt, baß Broducte einerlei 3trt 

тодПф(1 bei einander placirt werben, wobei dafür Sorge zu 

tragen ist, ba§ der Зидапд 311 allen MaufSftetlen frei bleibt. 
@5 empfiehlt |1ф babei, bie ©efäljrte derart aufzustellen, das bie 

Bferde mit ben köpfen gegen einander stehen. 9lu|er^alb des 

ihnen 3ugcwiefenen Raumes dürfen bie Verfäufer weber Waaren 
поф ©crätlje aufstellen.
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§ 9. ®ic Kleinfrämer fyabcu für die .'panbelSbereddigung 

auf den städtischen Marftplätzen ein Standgeld su gafylcn.
§ 10. Die Verläufer solcher Erzeugnisse, weld)e nac УЛаб 

und Gewicht verkauft werben, sind verpflichtet, richtig gestem-
pette -0?aßc, $cwid)tc und Sandwaagschalen bei sic §u führen.

Schwerere 93ictualicn sind auf der Stadtwaage abzuwägen;
Srütze, Kartoffeln 2C. auf Berlangen des Käufers von den be­

eidigten Stadtmessern zu messen. In beiden Fällen ist bie tar- 

mäszige Gebühr ju erlegen.
91 u in. Üif^butter barf nur in Stücken, bie 7i, 7г ober 

1/ Pfund wiegen. Sum Verkauf gebracht werben.
§ 11. ®er Ankauf von Lebensmitteln burd) $ßieberüerfäu== 

fer, gcfd)cl)c er auf ben Märkten selbst ober in den Strafen der 
Stabt unb Vorstadt, desgleichen auf ben Landstrasen, ist bis 

Sum Ablauf ber 9)?arttscit (12 Uf)r Mittags) strengstens ver-

boten.
§ 12. Der Gebrauc von Kohlenbecken wirb ui(f)t gestattet.
§ 13. 5)aS SluSf^ütten von Dbst, Kartoffeln 2C. auf 

bloßer ®rbe ist verboten.
§14. 9tiemanb barf ben Andern durc Zurückdr äugen 

ober auf andere Weise non dem beabsichtigten Kauf und Handel 

abhalten.
§ 15. $3er ben vorstehenden Bestimmungen (§§ 1—14) 

zuwiderhandelt, wirb auf Grund ber Strafgesete zur Geraut

Wortung gesogen. / /'
. И-' >>!'-' A4’

D. Beauffictigung des 2arffverkehrs.

§16. Die Stadtverwaltung übt bie ^cauffiditigung über 

ben iD?arftücrfel)r durc das Stadtamt unb bie demselben unter« 
stellten Marttbeamten: ben Marktinspector unb bie Markt­

vögte, auS.
§ 17. Die Marktvögte stehen unter ber Eontrole des 

9)?arftinfpectorS. ©ic Anzahl ber 9Karftüögtc wirb burd) ben 

Etat ber Stadtverwaltung bestimmt.
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§ 18. Die 3Rarttbeamten werden oom Stadtamt änge 
stelit und entlassen; sie haben einen Amtseid auf treue Pflicht-

erfüllung 311 leisten.
§ 19. ©ic Marktbeamten beziehen einen festen Gehalt au5 

Stadtmitteln.
§ 20. Die Marktbeamten tragen bei SluSübung il)rcr 

amtlichen Functionen ein bestimmtes £)ienftab3eidjen au der

§21. 5)eu Marttbeamten liegt её ob, auf die Befolgung 

der in diesem Drtsstatut festgestellten Bestimmungeu 311 achten, 
©iefclben haben in allen Fällen, wem ihren Anordnungen nicht 

Folge geleistet wird, bic Hilfe der ^olisei in 9lnfprud) 311 nehmen.
§ 22. Beschwerden über Dienstverletzungen der 9Rartt= 

vögte sind beim ä)?arttinfpcctor, 53efd)toerben über Dienstver-

letzungen des Letzteren beim Stadtamte anzubringen.

IL Bnsiructivn für die slädtischen 30?<irFt: 
beamten.

A. uftrucfion für den Alarktinspector.

§ 1. ©er Marktinspector hat darüber 311 machen, das der 
Markthandel auf sämmtlichen 9)7arftplä^cn in Gemäszheit der 
Bestimmmungen der Marktordnung (§§ 1 —15) stattfinde, ins 

besondere liegt iljm eine ständige Inspection sämmtlicher 3)?artt= 
plätze ob, wobei er nad) Erfordernis auch von ЛФ aus паф 

Maszgabe der Bestimmungen ber nad)folgcnbcn §§ 7—14 ein­

zugreifen hat.
§ 2. $)em Marktinspector liegt bie unmittelbare Eontrole 

über bic 3)?arftüögtc ob./Er hat das 9?cd)t, bezw. bic *pflid)t, 

ihnen im Falle mahrgenommener ®icnftücvna(^läffigung 9iügcn 
3U ertheilen unb im ^yalle wiederholter ober gröberer $)icnft- 

vergehen ihre biёciplinarifфe Bestrafung resp. ®ienftentlaffung 

beim Stadtamte 311 beantragen.
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§ 3. Der Marktinspector ist ncrpf(id)tct, alle ®cfd)mcrben 

her Käufer foipo^I, roie der Vertäufer über die 9)?arftöögte ent» 

gegen §u nehmen unb im Falle erwiesener Dienftoerfäumniffc 
ober ßompctcnsüberfcßrci hingen der Letzteren entweder iron fid) 

aus sofortige ilbljilfc zu schaffen ober aber dem Stadtamte 
berichten.

§ 4. Der SDiarftinfpector hat sic bei Ausübung seiner 

Functionen nad) den Weisungen bed Stadtamts zu richten unb 
letsterem regelmäßig sowohl über bic Erfüllung ber Dicnftpflid)tcn 

feilend ber Marttvögte, aid insbesondere über alle solche unzu­

träglichteiten Bericht §u erstatten, bic in ber Marktordnung nid)t 
vorgesehen sind unb entweder bic Anordnung besonderer 9J?aß= 
regeln ober eine Vervollständigung refp. Abänderung ber Markt­

ordnung erheischen.

B. ^nflntdion für die larktvgte.
§ 5. Die Marktvögte t)abcn darüber gu гоафеп, baf; der 

Marfthandel auf ben фпсп speciell vom S№arftmfpector jugc= 
wiesenen 9Äarftplä^en in Gemäsheit ber №rftorbnung stattfinde.

§ 6. Insbesondere ist ber auf dem großen Markte func- 
tionirende Marttvogt ücrpf(id)tct, mindestens bid 12 Ul)r äRit= 

tagd auf dem großen Markte anwesend zu fein unb bad 2Xuf= 
hissen unb Herablassen ber Marktfahne zu besorgen. (9К.=О. § 3.)

§ 7. Die Marktvögte haben auf bic Reinhaltung ber Markt- 

pläte, sowie barauf zu achten, baß bie Verkaufsstellen, roie sie 
im § 1 ber Marktordnung angegeben sind, genau eingehalten, 

baß bie auf ben Markt zum Verkauf gebrauten Gegenstände 
sogleic an bie bestimmten Plätze geführt werden, dasz bic Fuhren 

auf ben Marktplätzen fid) in gerader Linie neben einander stellen 

unb baß jroifdjen jeder Linie hinlänglic 9taum für bie Käufer 
übrig bleibe. (9)l.#SD. § 8.)

§ 8. Die Marktvögte haben darüber su wachen, baß nur 

bic im Geset; speciell aufgeführten (ШЬО. § 4) unb nicht solche 
Gegenstände auf ben WZartt gebracht werben, deren Verlauf auf 
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bcn Marktpläten gänzlic ober zeitweilig verboten ist (9)?.«C. § 7). 

©cfdjicpt letzteres, so haben fie bic sofortige Confiscation dieser 
Gegenstände 3U veranlassen.

§ 9. Sie sind verpflichtet, dafür sorgen, baß auf dem 
Markte möglichst aller Streit zwischen Käufern unb Verläufern 

vermieden werde unb wenn es ihnen nicf)t gelingen f olite, einen 

entstandenen Streit beizulegen, bie streitenden Steile an bic 
competente Behörde §u verweisen. Sind) haben fie darüber ju 

wachen, bap 97icmanb dem Slnbern in bcn Kauf falle unb burd) 

ßurüdbrängen ober auf andere Weise einen begonnenen Kauf 
ober Handel störe (SR.4D. § 14).

§ 10. Sie haben darüber 5u wachen, bap diejenigen Ver- 

fünfer, welche bestimmte .ßafylungen zum Besten ber Stadt-Kasse 
zu leisten haben (99?.«O. § 9), ihren Handel nicht betreiben, ol)nc 
bie ihnen gegen 3aWn9 ber bezüglichen Abgabe vom Defonomic« 

2(mt §u ertheilende Blechmarke, für Iedermann sichtbar, ent­

weder an ihren Handelsutensilien ober an ihrer Person bei 
sic zu tragen.

§11. Diejenigen, гос1фс barauf betroffen werden, baß fie 
einen verbotenen Auffauf betreiben ober unbefugt Lebensmittel 

ober anberc Gegenstände veräuszern, haben bie Marktvögte fort« 
zuweisen resp. ihre Uebergabe an bie competente Behörde §u Der« 
antaffen (9№.«D. §§11 unb 15).

§ 12. Diejenigen bagegen, welche anbere Plätze als bie 

ihnen angewiesenen einnehmen, auf ben Märkten unb bcn bic« 
selben umgebenden StrottoirS sic unbefugt niederlassen ober auf 
irgend гое!фе anberc 2Beife bic Orbnung unb Freiheit bcS Ver- 

fehrs auf bcn Märkten stören, haben bie Marttvögte fort«, resp. 

3ur 9iul)c §u verweisen (9)?.«O. §§ 5 unb 8).
§ 13. 5?cn 3)?arttüögten liegt eS ob, barauf zu achten, 

ba§ bic Verkäufer richtig gestempelte 90?a§c unb Gewichte ge­
brauchen (9J?.«C. § 10) unb bafi bie Lebensmittel unocrmifcht, 

unverdorben unb unoerfälfd)t ($?.«£). § 6) §u $?arfte gebracht 
werben. — Wo fie ber Mithilfe Sachverständiger zur Feststellung 
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eines Gontraventionsfalles bcdürfen, sind sie gehalten, fold)c 311 

requiriren.
Diejenigen, welche verfälschte Waaren feilbieten ober aber 

bas Gebrauchs ooii unrichtigem Ш1а| und ©croicht sic schuldig 

machen, haben bie Marttvögte anzuhalten und mit ihren Waaren, 

resp. ihren Maszen und Vernichten behufs fnafred}tlid)er Ver­
folgung der Sache sofort der Polizci §u übergeben (Ш1.=О. § 15).

§ 14. leberhaupt haben bie Marktvögte gegen ade er- 

fönen, welche sic ihren Anordnungen widersetzen und durc fort= 
gesetzten Ungchorsam gegen bie gesetzlichen und ortspolizeilichen 
Bestimmungen über bie Märkte den Markthandel stören, bie 

Hilfe der Polizei requiriren, um durc diese bie Störer der 
Marktordnung zum Gehorsam gegen ihre Anordnungen zu 

zwingen, resp. 311г gesetzlichen Verantwortung 511 ziehen (9)1. §21).
§ 15. Bei der Ausübung ihrer amtlichen Functionen 

haben sic bie 9)larftoögte nac den Weisungen beS Stadtamts 
und des 9)larftinfpcctorS 311 richten (SOI. -D. §§16 und 17).

§ 16. Beschwerden über Dienstvernachlässigung unb 6om= 
petenzüberschreitungen bei* 9)laritoögte sind beim Marktinspector 
anzubringen, der in solchen Fällen in Anleitung beS § 3 dieser 
Instruction verfährt.

§ 17. ®en Marttvögten wird, sobald sie angestellt werden, 
baS specielle Gebiet ihrer $hätigfcit vom $?arttinfpcctor angewiesen.



Jlftructionen
für bie

a n d e 16 e у tt t i r t e it.

§ 1. Die $anbel§beputation der Stabt Reval besteht aud 
7 ©liebem, bie von der Stadtverordneten = Bersamlung auf 

3 $af)rc gewählt werden.
§ 2. Die Handelsdeputirten, denen bie 3(uffid)t über beu 

Handel in Buden, beu Börsen, auf Märkten, in Kaufhöfen und 
überhaupt an allen öffent(id)cn Orten obliegt, sind ungehindert 
in alle Handelsanstalten und Orte, ivo Handel und Gewerbe 

betrieben werden, einzutreten berechtigt. 53ei Sludübung ihrer 

Bflichten müssen diese Personen offene Drdres bei sic führen, 

mit denen sie von dem Stadtamt versehen werden.
§ 3. ©er Handelsdeputation ist feilend der Stadtver­

waltung ein besoldeter Secretair beigegeben, dem ed obliegt: 
1) bad Journal über bie Generalrevision zu führen; 2) bei der 

Revision bie Protokolle über wahrgenommene Ordnungswidrig­
feiten abzufassen; 3) jeglichen Sdjriftivedjfel, der bie Deputation 

betrifft, §u führen.
31 n m e r f. Die Functionen bed Secretairs können event, 

aud) einem der Handelsdeputirten übertragen werden.
§ 4. Die Handelsdeputirten sind berechtigt, bei Ausübung 

ihrer Pflichten, erforderlichen Falls, bie ^)ilfe der Polizei §u 

requiriren.
§ 5. Unabhängig von der fielen Beaufsichtigung bed
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Handels hat bie Handelsdeputation einmal jährlic, 311 einer 

non dem Oirigirenben des Eameralhofs näher 511 bestimmenden 
3ctt, eine Generalrevision, b. h. eine allgemeine Revision alter 

Handels- und Gewerbeanstalten, vorzunehmen. ^eSgleit^en sind 
bie Handelsdeputirten verpflichtet, bet Requisition beS Steuer- 
inspectors ober beS Dom Eameralhof delegirten Beamten, einer 

Don ihnen vorzunehmenden @ptra=9lcDifion beizuwohnen, Folge 

311 leisten.
§ 6. ©ie $anbelSbeputirten müssen über jede Don ihnen 

bemerkte llebertretung der Bestimmungen des Reglements für 
bie $anbelS= und Gewerbesteuer einen besonderen 9lct ober ein 

Protofoll aufnefjmen.

§ 7. ®ic Protokolle über auf ben Fabriken entdeckte 
Mlebertretungen werden in Gegenwart des Fabrikbesitzers, Arren- 

dators, (Sommig ober Verwalters aufgenommen; bei in einem 
ЗЯадазш, einer Bude ober einer anderen Gewerbeanstalt entdeckten 

llebertretungen — in Gegenwart beS principals ober Commis, 
und in bereu Abwesenheit — im Beisein der Pcrwanbten des 
principals ober feines Dienstpersonals ober aber fremder Personen, 
bie sich in der ?Inftalt befinden, und bei dem ^)anbel mittelst 
Um^erfa^renS unb Umhertragens — in Gegenwart bcS der 

llebertretung überwiesenen Handeltreibenden selbst.

§ 8. Das Protofoll muß f ofort unb menu möglic an 

dem Ort fclb|t aufgenommen werben, wo bie llebertretung ent­

deckt worben ift.
§ 9. Wurde baS protofoll nac Ablauf Don 12 Stunden 

пай Entdeckung der llebertretung aufgenommen, so müssen in 

demselben bie lirsachen der 23er§ögerung genau angegeben werben.

§ 10. OaS Protofoll muß enthalten: a) bie Zeit unb 
ben Ort feiner Ausnahme; b) von wem, wann unb wo bie 
llebertretung entdeckt worben; c) worin biefelbe besteht; d) ben 
f or= unb Familiennamen, ben Staub unb Wohnort bcS §ln= 

geschuldigten; e) eine Angabe der Beugen, wenn fotd^e bei der 
Entdeckung ber llebertretung зидедеп gewesen finb, unb f) bie 
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non dem Angeschuldigten ober ben Beugen gemachten Ausjagen, 

Bemerfungen und Einwendungen.

§ 11. Waren bei der Entdeckung der Uebertretung Waaren 

saisirt worden, welche dem öffentlichen Verkauf unterliegen 
(3(rt. 119 des Regl. für bie ^>anbel§» und Gewerbesteuer), so 
mu§ in dem Protokoll angegeben werden: a) bie Qualität und 
Quantität der saisirten Waaren; b) bie 3ln§al)l der Eolli oder 

Behältnisse, in denen diese Waaren verpackt sind, und c) bie 

3n0l bet jedem dieser ©olli ober Behältnisse angelegten Siegel.
§12. Das Protokoll wird von allen Personen unter» 

schrieben, roeld)e bei der Aufnahme desselben gegenwärtig waren. 
Für des Schreibens Unfunbige unterschreiben auf i()re persönliche 

Vitte diejenigen, welche von ihnen bainit betraut werben, ©ie 
Unterschriften der Zeugen beglaubigen, baß in dem Protokoll 
ganz dieselben Umstände auSeinanbergefe£t sind, bereu sie Zeugen 
waren, unb das bad Protofoll in ihrem und des Beklagten 

Beisein, wenn Letzterer bei der Protokollaufnahme zugegen war, 
verlesen worben ist.

§ 13. Verweigert der Beflagte bie Unterschrist bed Pro- 

tofolld, so wirb solches in demselben bemerkt, unb wenn bei der 
Protofollaufnahme feine 3eu9en gegenwärtig waren, fo müssen 

§ur Beglaubigung dessen, ba§ der Beklagte bad Protofoll §u 
unters chreiben sic geweigert hat, §wei fremde 3eu9en hinzuge­

Sogen werben.
§ 14. ©ie in ben vorhergehenden Paragraphen festgesetzte 

protofollaufnahme über bie bemerkten lebertretungen darf weber 

ben Fortgang der Arbeiten auf ben Fabriken, поф ben ^janbeld» 
ober Gewerbebetrieb bel)inbern.

§ 15. ©ic in Grundlage ber borhergehenben §§ 7—14 

aufgenommenen Protofolie über bie bei ber Handelsrevision fest­
gestellten Uebertretungen ber Handels- unb Gewerbeordnung 
werben feilend ber Handelsdeputation birect unb unverzüglic 

dem Eameralhof vorgestellt.
§16. Bei Bewerkstelligung ber Generalrevision bed Han- 
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dels ist сё ben Handelsdeputirten §u empfehlen, die Revisions­
bezirke in der Slnga^l und bcm Umfange der in denselben bc= 

stehenden Handelsanstalten entfpred)cnbe, möglichst gleiche Steile 

unter sich §u teilen, bergeftalt, baß an der Revision jeder Han 
dels- unb Gewerbeanstalt nicht weniger als zwei <ßcrfoncn sic 

betheiligen. ®ei dieser Revision haben sie, пафЬет fie vorher, 
wo erforderlic, Ausfünfte über bie in ihren Bezirken den £>anbcl 
Betreibenden eingezogen, zusammen mit dem Steuerinspector oder 

bcm Dom Gameralhof dazu delegirten Beamten einen Umgang 
bei fämmt(id)en ^anbclS= unb Gewerbeanstalten §u тафеп, fo= 

wohl bei benen, bie sic in Häusern, als and) bei denen, bie 
sic in Kaufhöfen, auf Wlärtten unb in Budenreihen besinden.

§ 17. ®ie ^panbelSbeputirten haben nid)t nur bie $nter= 

essen Ьеё Fiscus, sondern aud) bie der Stadtkasse wahrzunehmen.
§ 18. In jeder §anbeld= ober anderen Anstalt müssen mit 

möglichfter Genauigkeit 9IuSfünfte über bie 9Irt des Handels, 
Gewerbes ober Handwerks unb darüber, ob bie Betreibung der­
selben in gesetzmäsziger Weise geschieht, gef ammelt werden ; hier­
über wird ein Journal nad) einem Dom Finanzminister bestä­

tigten ®фета aufgenommen.
§ 19. 2Iüe diese, sowie aud) andere Ausfünfte, bie nötijig 

erscheinen. Werben in baS oben erwähnte 30игиа1 über bie 
Generalrevision mit solcher Ausführlid keit eingetragen, baß in 
der Folge bei der zutreffenden Verfügung über bie Drdnungs- 
mäsigkeit ober Ordnungswidrigkeit des ^anbel§= ober @ewerbe= 

betriebet feine @d)Wierigfciten unb Zweifel aufftoßen. Фаё 
Journal wirb non ben Personen unters d)riebcn, weiche bie 9te= 
vision bewertstelligt haben. (Sine beglaubigte Gopie desselben ist 
bcm Stadtamte bcljufS Uebermittelung an ben 6amcrall)of vor­

zustellen.
§ 20. Die Personen, toeld)c bic 5Öcfid)tigung ber 91m 

ftalten vornehmen, dürfen sic dabei feine Unhöflichteit, nod) 
weniger aber Eigenmächtigkeiten erlauben; im Falle einer 5Bibcr* 

fcl^lid)fcit gegen bie Revision wirb bic Hilfe der Volizei requirirt.



— 15 —

§ 21. Mac Beendigung der Revision wird über dieselbe 
auf bcn vorgesteliten ^ocumenten der betreffende Vermerk ge- 

niad)t.


